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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.08.1998

Norm

ZPO §496 Abs1 Z2

Rechtssatz

Der Rechtsmittelwerber müßte darlegen, aus welchen Gründen der Umstand, daß der Gegner statt durch einen

Rechtsanwalt durch die Finanzprokuratur vertreten war, geeignet gewesen sei, eine unrichtige Entscheidung zu Lasten

des Rechtsmittelwerbers herbeizuführen.
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